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Stellung der Fouriere in der Armee

/« r/er /erzren jVamraer Käserei HjcBorgans yfrö//enf/;'c/;ie« wir r/en £eric/;f r/es Zertfra/-
/?ras^/e«£e« r/es Schweizerische« Fo«rier*yerh<z«c/es «her r/ie Tüfigheii r/es SFV im /<zhre 7965.
D<zri« w<ar «. ä. z« /ese«, r/r?ss ««sere Verhtf«r/s/eif««g im //i«h/ich #«/ r/ie 4S. orr/e«£/iche

De/eg/ertettfersrjmm/Kng rtn r/rrs £A/D ge/r?«gte, hto sic/> «Ber r/e» Stanr/ r/er 7?e/)rjnr//«ttg r/es

A/fmoran/ams wnseres Ver/>u?ir/es im Z«sammen/>a«g mit t/er »Ste//«ng t/er fo«riere i« t/er
/Irmee» twm 37. /tt«Httr 7962 orientieren z« /assen. Wie anr/erse/fs t/em Bericht «Ber t/ie
7#. orr/ent/rcBe De/eg/errenuersatnm/Krtg uom 27./22. A/ai 7966 in iocarno entnommen wert/en
konnte, war es t/em Zenira/uorstant/ mög/icB, t/ie ents/necBent/e 5te//angnaBme t/es CBe/s t/es

EA/D iter/esen zk /assen. Da t/eren 7n/;a/t a//e VerZ>ant/smirg/iet/er interessieren wirt/, p«Wizieren
wir ih« i« sei«em Worf/tf«f. Fee/.

EIDGENÖSSISCHES MILITÄRDEPARTEMENT

Kontr. Nr. 6251.12/65 3003 Bern, den 30. April 1966

An den
Schweiz. Fourierverband
Herrn H. Fellmann, Zentralpräsident
Furrengasse 15

6000 Luzern

.5te//«ng t/er foan'ere in t/er /Irmce

Herr Zentralpräsident,
Sehr geehrte Herren,

Ihre ordentliche Generalversammlung beschloss 1961, eine Sonderkommission mit dem Studium
einiger auf ein Postulat der Association Romande hin aufgeworfener Fragen zu betrauen. Das
Memorandum ist uns am 31. Januar 1962 mit dem Titel «Stellung der Fouriere in der Armee»
zugekommen.
Der Schweizerische Fourierverband hat es sich seit seiner Gründung im Jahre 1913 zur Pflicht
gemacht, seine ihm angeschlossenen Rechnungsführer auf die Aufgaben im Wiederholungskurs
oder im Aktivdienst vorzubereiten. Ferner wurden die militärische Ausbildung und das Schiess-

wesen betreut. In den Aufgabenbereich des Verbandes fällt auch die Interessenwahrung der
Mitglieder.
Für Ihre Studie möchten wir Ihnen bestens danken. Sie zeichnet sich durch grosse Sachkenntnis
über die Besonderheiten des Fourierdienstes aus. Wenn der Schweizerische Fourierverband mit
einem Gesuch um Besserstellung an uns gelangt, so erfolgt dies aus der Erkenntnis heraus, dass

die Wandlungen, die in jüngster Zeit in unserer Armee eingetreten sind, die Stellung des Fouriers
erheblich beeinflusst haben und sich daraus eine entsprechende Anpassung aufdrängt. Nebst
all den Faktoren, die neu in den Aufgabenkreis des Fouriers gefallen sind, kommt hinzu, dass

die Truppenverpflegung heute ganz andern Ansprüchen zu genügen hat, als es noch während
des letzten Aktivdienstes der Fall war. Die heutige Kriegsführung und die damit verbundene
Beweglichkeit der Truppe sowie die geländemässige Staffelung der Einheiten bei den praktisch
unveränderten Hilfsmitteln für die Verpflegungszubereitung und den Transport haben grosse
neue Probleme geschaffen.
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Die Charge des Fouriers, der gemäss DR Ziff. 117 der nächste Mitarbeiter des Einheitskom-
mandanten für den Rechnungs- und Verpflegungsdienst ist, stellt hohe Anforderungen an seine

Träger und bedarf einer sorgfältigen Auswahl. Freilich, der hellgrüne Zweig hat Gelegenheit
gehabt, sich laufend an die neuen Bedürfnisse anzupassen und wurde dementsprechend vom
Oberkriegskommissariat betreut. Die Situation lag hier doch wesentlich günstiger als bei den

zum grössten Teil, eines hierarchischen Aufbaues bar, sich selbst überlassenen Feldweibeln.
Beim Fourier treten in auffälliger Weise neben die fachlichen die moralischen Anforderungen.
Er hat mit den ihm anvertrauten Geldern und der Erfüllung seiner verpflegungstechnischen
Funktion den richtigen Weg zu suchen und zu gehen und dabei allem voraus das Wohl der ihm
anvertrauten Einheit im Auge zu behalten.

Sie haben in ihrer Eingabe vornehmlich die Belange des Fouriers berührt. Sie sehen aber auch
eine Hebung des Feldweibels vor, indem Sie davon ausgehen, dass beide, Fourier und Feldweibel,
den heutigen gleichen Grad behalten; denn diese Gleichstellung der beiden Mitarbeiter des

Kommandanten habe sich bestens bewährt. Wir möchten hier nur ergänzen, dass gemäss DR
Ziff. 15 der Feldweibel dem Fourier übergeordnet ist.

Zu den einzelnen Fragen möchten wir uns wie folgt äussern:

1. Sie sprechen einer Je5 Fouriers <&e eiwes das Wort, jedoch
unter ausdrücklicher Belassung seiner heutigen Gradbezeichnung «Fourier». Wir haben diese

Frage geprüft, und zwar unabhängig davon, welche Bezeichnung auf der neuen Stufe gewählt
würde. Undenkbar ist es, die Besoldung des Fouriers losgelöst von den übrigen Graden, zu
behandeln. Im Parlament sind in jüngster Zeit, was die Besoldungen allgemein anbetrifft,
zwei Vorstösse unternommen worden. Wir erinnern an die Kleine Anfrage König vom
2. Dezember 1963 und an das Postulat Schütz vom S.Oktober 1965 betreffend Erhöhung
des Militärsoldes. Der Bundesrat hat in der Märzsession das Postulat Schütz angenommen.
Immerhin ist zu berücksichtigen, dass der Sold keinen Lohn- oder Verdienstersatz darstellt,
sondern ein «Taschengeld» ist, womit der Wehrmann seine persönlichen Ausgaben bestreitet.
Die Soldansätze wurden letztmals mit Beschluss der Bundesversammlung vom 5. Dezember
1957 erhöht. Dabei erfuhr die Besoldung der Rekruten eine Verbesserung von 100, diejenige
der Soldaten um 50 und jene der Uof. um 20 bis 33 */3 Prozent. Die Offiziere blieben auf dem
bisherigen Stand. Auf den 1. Januar 1966 wurden verschiedene Ansätze für das Verwaltungs-
reglement von der Bundesversammlung erhöht, unter Einschluss der Ausdehnung der Sold-
Zulage für Offiziers- und Stabssekretäraspiranten sowie der Anpassung der Funktionssold-
ansätzc der Angehörigen des Hilfsdienstes.

2. Die einer t/ni/orm mit 0//izierssto// muss in den grossen Zusammenhang der
Einführung einer neuen Ausgangsuniform gestellt werden. Deren Pflichtenheft ist durch die
Landesverteidigungskommission gutgeheissen worden. Nationalrat Schürmann hat in einer
Kleinen Anfrage vom 20. September 1965 die Frage nach der neuen Uniform gestellt und
ein Postulat der nationalrätlichen Militärkommission vom 15. Dezember 1965 fordert, dass
die Frage der zeitgemässen Bekleidung einer raschen Abklärung entgegengeführt wird. Sie
ersehen aus diesen Fiinweisen, dass vorerst einmal die neue Ausgangsuniform an die Reihe
kommt und erst nachher zu entscheiden sein wird, ob und welchen Unteroffizieren eine
Uniform mit Offiziersstoff abgegeben werden soll.

3. Z/mwerenfsc/jäc/lgting /«> Hote/«nter^«n/t.
Auf den 1. Januar 1965 wurden die Zimmerentschädigung für Hotelunterkunft sowie die
Logisentschädigung derjenigen der Offiziere gleichgestellt und erhöht. Vor Jahresende
sind die Ansätze im Zuge der Revision des VR durch den Bundesrat nochmals heraufgesetzt
worden. Gleichzeitig wurde den höheren Unteroffizieren das Recht auf persönliche Bedienung
zulasten des Bundes eingeräumt. Dagegen wurde die Bahnfahrt I. Klasse aus finanziellen
Gründen abgelehnt.

4. Die Forderung nach Abgabe eines persön/iH>en Ko//m für den Fourier ist erfüllt, indem
im Korpsmaterial jeder Einheit 2 Koffer für höhere Uof. (Four. und Fw.) zugeteilt sind.
Der Koffer kann mit nach Hause genommen werden, bleibt Korpsmaterial und kann nicht
als persönlicher Ausrüstungsgegenstand behalten werden. Eine erweiterte Abgabe an sämtliche
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höhere Uof. ist aus finanziellen Gründen nicht möglich und auch nicht gerechtfertigt, indem
die andern höhern Uof. nicht so mit Reglemcnten und Dokumenten belastet sind wie Four.
und Fw. der Einheiten.

5. eines ÄMckstfc&es.

Mit der Abgabe eines Rucksackes an die Rekruten der Geb. Inf. wurde im Jahre 1946 begon-
nen. In der Folge wurde die Abgabe auch auf die übrigen Truppengattungen ausgedehnt.
Erst ab 1966 erhalten nun alle Rekruten und neuernannte Uof., die abverdienen, den Ruck-
sack. Die Mittel fehlen, ein mehreres zu tun. Somit gibt es keine Möglichkeit des Austausches

von Tornistern älterer Uof.

6. Der Z«fei/«ng wo« ß«sso/e ««tf Feldstecher können wir leider nicht entsprechen. Im Korps-
material ist die notwendige Anzahl dieser Instrumente vorhanden. Eine Neubeschaffung zur
persönlichen Abgabe, die nicht absolut notwendig ist, fällt ausser Betracht.

7. Die ße/rez'w«g wo« der /nspehtzo« der ßetoa//««ng «nd persön/ichen v4«sr«stKng steht seit
längerer Zeit zur Diskussion. Sie setzt eine Revision des Art. 99 MO voraus. Es wird sich
zeigen, ob dieser Punkt anlässlich der nächsten Revision der MO behandelt werden kann.
Beifügen möchten wir, dass es jetzt schon möglich ist, die Inspektion der höhern Uof. am
Anfang durchzuführen und danach diese höheren Uof. als Inspektionsgehilfen zu verwenden.

8. Schliesslich weisen Sie auf den HD-Rechnungsführer hin, der ebenfalls der Hebung des

Fouriers entsprechend besser gestellt sein sollte. Wenn man sich aber vergegenwärtigen muss,
dass zur Zeit für den Fourierverbänd in dieser Beziehung nicht alle Wünsche erfüllt werden
können, so trifft dies auch für die HD-Rechnungsführer zu. Es sei immerhin erwähnt, dass

der Funktionssold für HD-Rechnungsführer im Rahmen der allgemeinen Anpassung der Sold-
klassen und der Ansätze durch die Bundesversammlung auf den 1. Januar 1966 von Fr. 4.—
auf Fr. 5.— erhöht worden ist.

Wir hoffen, Ihnen Aufschluss gegeben zu haben über die Gründe, die einer Verwirklichung
aller Wünsche, Anregungen und Vorschläge entgegenstehen. Was vertretbar und notwendig ist,
wird bei uns immer auf Verständnis, Förderung und Unterstützung stossen.

Genehmigen Sie, Herr Zentralpräsident und sehr geehrte Herren, die Versicherung unserer
vorzüglichen Hochachtung.

EIDGENÖSSISCHES MILITÄRDEPARTEMENT

P. Clujwdct

Zwr Ä.'c«tt£«is rt«:

- Gruppe für Ausbildung (3)

- Generalstabsabteilung (4)

- Oberkriegskommissariat (6)
- Kriegsmaterialverwaltung (4)

- Heereseinheitskdt.

- Verband schweizerischer Unteroffiziere (3)
- Schweizerischer Feldwcibelverband (1)
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